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Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Gesundheitspark 
Hochrhein„ 

 
 
 
Beschlussvorlage 

 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus Zuständigkeit 

Kreistag 20.07.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreistag stellt die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs „Gesundheitspark Hochrhein“ 
zum 01.01.2021 wie im Sachverhalt und in der Anlage 1 dargestellt fest. 

 
2. Der Kreistag nimmt den Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Gesundheitspark Hochr-

hein“ wie im Sachverhalt und in der Anlage 2 dargestellt zur Kenntnis und fasst folgende 
Beschlüsse: 

 
2.1 Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Gesundheitspark Hochrhein“ trifft den 

Feststellungsbeschluss gemäß Seite 2 der Anlage Nr. 2. 
2.2 Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 687,72 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
2.3 Die Betriebsleitung wird für das Rechnungsjahr 2021 entlastet. 
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Sachverhalt: 

Der Eigenbetrieb Gesundheitspark Hochrhein hat zum 01.01.2021 den Geschäftsbetrieb aufge-
nommen. Grundlage dafür war der Wirtschaftsplan 2021, der am 09.12.2020 vom Kreistag be-
schlossen wurde. Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit 
Schreiben vom 02.02.2021 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt. Inzwischen liegt 
der erste Jahresabschluss vor. 
 
1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 

 
Nach § 7 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung ist zu Beginn des ersten Wirtschaftsjahres eine 
Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz ist nach Artikel 13 Abs. 5 Satz 2 des Ge-
setzes zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom Kreistag festzustellen. 
Die erste Buchung des Geschäftsjahrs 2021 wurde im Monat Januar 2021 durchgeführt. Aus 
diesem Grund weist die Eröffnungsbilanz auf allen Positionen Nullwerte aus.  
 

Bilanzsumme -  €                  

Aktiva

davon Anlagevermögen -  €                  

Umlaufvermögen -  €                  

Rechnungsabgrenzung -  €                  

Passiva

davon Eigenkapital -  €                  

Rückstellungen -  €                  

Verbindlichkeiten -  €                   
 
 
2. Jahresabschluss 2021 
 

Bilanzsumme 499.791,26 €  

Aktiva

davon Anlagevermögen -  €               

Umlaufvermögen 499.791,26 €  

Rechnungsabgrenzung -  €               

Passiva

davon Eigenkapital 500.000,00 €  

Jahresfehlbetrag 687,72 €-         

Rückstellungen -  €               

Verbindlichkeiten 478,98 €          
 
In der Erfolgsrechnung des Rechnungsjahres 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von 687,72 € 
erwirtschaftet. Die Liquiditätsrechnung weist Ende 2021 einen Betrag von 499.791,26 € als Zah-
lungsmittelbestand aus. Die Einzelheiten zum Jahresabschluss ergeben sich aus dem als Anla-
ge Nr. 2 beigefügten Dokument. 
 
Das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss 2021 mit Prüfbericht 
vom 14.06.2022 geprüft (Anlage 3). Der Planungs- und Bauausschuss Klinikum hat die Eröff-
nungsbilanz und den Jahresabschluss 2021 in der Sitzung vom 11.07.2022 vorberaten. Über 
das Ergebnis der Beratung wird berichtet.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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